
 
1. Der Kreisausschuss stimmt der Stellungnahme der Verwaltung zum Text der 

Verordnung zu (siehe Anhang 1). 
 
2. Bezüglich der geschützten Flächen stimmt der Kreisausschuss den Empfehlungen der 

Arbeitsgruppe aus Vertretern des Umweltausschusses und des Landschaftsbeirates zu 
(Ergebnisse der Sitzung am 21.03.2006). Sofern die Arbeitsgruppe zu einzelnen Flächen 
kein Votum abgegeben hat, stimmt der Kreisausschuss der Stellungnahme der 
Verwaltung zu (siehe Anhang 2, Tabelle plus Karten).  

 
 


